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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Ausschusses für Jugend, Sport, 
Soziales, Kultur und Bildungswe-
sen
n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Der Vorsitzende des Ausschusses 
für Jugend, Sport, Soziales, Kultur
und Bildungswesen
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Katja Koch
Zimmer: 207  2. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-200
Fax: 04122-9572-222
E-Mail:        katja.koch@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 03.06.2020

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer öffentlichen Sit-
zung

des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen
am Montag, den 08.06.2020 um 19:30 Uhr im POMM 91 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss 
über die Tagesordnung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.11.2019   

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüs-
se   

5 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
6 Bericht der Verwaltung   VO/20/135

7

Freistellung von den Kosten der Mittagsverpflegung in den Kin-
dertagesstätten im Zusammenhang mit den Betreuungsverboten 
in den Kindertagesstätten sowie den gesetzlich geregelten  Bei-
tragserlässen für Betreuung wegen der Corona-Pandemie   

VO/20/138

7.1 Antrag der FDP Fraktion auf Freistellung der Mittagsverpflegung   VO/20/151

8 Festsetzung der Elternbeiträge für die Betreuung in den Kinderta-
gesstätten ab 01.08.2020   VO/20/137

9
Mittagstisch in Kindertagesstätten
- Festsetzung des Teilnahmebeitrages für das Kita-Jahr 
2020/2021 -   

VO/20/136
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10 Antrag auf Förderung der Ausstellung Mode im Wandel der VHS-
Frauengeschichtswerkstatt   VO/20/097

11 Bericht aus der offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit sowie 
Fortschreibung des Konzeptes des Jugendzentrums   VO/20/085

12 Fünf-Städte-Verein Pinneberg e. V.   VO/20/060

13

Entscheidung über die Aussetzung des Einzuges von Benut-
zungsgebühren im Offenen Ganztag an der JSS und der Vorfi-
nanzierung von Betreuungsentgelten für die Betreuungsklasse an 
der FRS   

VO/20/113-2

14
Einrichtung jeweils einer Stelle im Rahmen eines freiwilligen sozi-
alen Jahres (FSJ) oder des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) an 
der Fritz-Reuter-Schule und Johannes-Schwennesen-Schule   

VO/20/134

15 Erstellung eines schulischen EDV-Konzeptes und Beantragung 
von Fördermitteln  im Rahmen des Digitalpakts für Schulen   VO/20/066-1

16 Antrag auf Planung gleich großer Grundschulstandorte   VO/20/090-1

17
Prüfung eines neuen Schulstandortes für die Johannes-Schwen-
nesen-Schule oder Neubau eines dritten Grundschulstandortes
Hier: Zwischenstandsmeldung   

VO/20/086

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

18 Bericht der Verwaltung   
19 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

20

Einführung des offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule:
- Vergabe der Trägerschaft
- Erweiterung der Dienstleistungskonzession für die Mittagsver-
sorgung   

VO/20/069-2

21 Freigabe von Mitteln für die Beschaffung von Spielgeräten an der 
Fritz-Reuter-Schule   VO/18/265-1

Mit freundlichen Grüßen
gez. Horst Lichte
Vorsitzender
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Bildung und Kultur

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/135

öffentlich
18.05.2020

Katja Koch

Caroline Schultz

Bericht der Verwaltung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Corona-Pandemie
Auch der Fritz-Reuter-Schule und Johannes-Schwennesen-Schule waren viele Einschrän-
kungen auferlegt worden und zusätzliche Aufgaben zu erledigen. Zum Zeitpunkt der Ladung 
wurde der 4. Jahrgang bereits wieder eingeschränkt unterrichtet und die Rückkehr der Schü-
lerinnen und Schüler des 1. bis 3. Jahrgangs wird zum 25.05.2020 vorbereitet. Die Einhal-
tung der Hygienevorschriften stellt alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen. Über den 
aktuellen Stand wird in der Sitzung berichtet werden.

Beschaffung von Schulmöbeln
Im Haushalt 2018 wurden für die Johannes-Schwennesen-Schule (5.400€) und Fritz-Reuter-
Schule (9.600 €) Mittel für den Schuhhalter-Austausch der vorhandenen Schuhkaktusregale 
wegen Brandschutz bereitgestellt. Die Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen und beauf-
tragt. Anfang 2020 wurden die Regale eingebaut. Allerdings wurde von einer Firma eine Al-
ternative angeboten, die dann auch beauftragt wurde, weil dies im Schulalltag besser geeig-
net ist. Anstelle eines Regales mit mehreren Haltern übereinander, werden die Schuhe nun 
in Reihen unterhalb der Garderobenleiste aufbewahrt. Die Mittel haben nicht für die benötigte 
Menge ausgereicht. Gerne würden die Schulleitungen alle Klassen mit ausreichend Haltern 
bestücken Für die Johannes-Schwennesen-Schule sind 10.000 € und an der Fritz-Reuter-
Schule 8.000 € für den regelmäßigen Austausch von Schulmöbeln veranschlagt, die nun für 
die Komplettierung der Schuhhalter genutzt werden sollen.

Einführung des Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule
Herr Krause, der Leiter und Geschäftsführer der „Familienräume Karin Struckmeier GmbH“ 
wird sich vorstellen und steht für Fragen zur Verfügung. An dem Trägervertrag und der wei-
teren Planung wird mit Hochdruck gearbeitet, so dass in der Sitzung von dem Stand berich-
tet wird.

KiTa-Gesetzgebung im Zusammenhang mit dem Coronavirus
Das Inkrafttreten der KiTa-Reform 2020 ist durch die Landesregierung mit Ausnahme einiger 
Regelungen auf den 01.01.2021 aufgeschoben worden. Damit erfolgt die Umsetzung der 
KiTa-Reform nun in zwei Schritten. Weitere Informationen zu den Reformteilen, die bereits 
ab 01.08.2020 verbindlich umzusetzen sind, sind in dem Schreiben des Städteverbandes 
vom 20.05.2020 zusammengestellt (vgl. Anlage). 

TOP 6
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Notbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten
In allen Tornescher Einrichtungen wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass erforderli-
che Notbetreuungen entsprechend der bestehenden Aufnahmekreterien unter Einhaltung der 
besonderen Hygiene- und Betretungsvorgaben geleistet werden können. Zum Zeitpunkt der 
Vorlagenerstellung ist tendenziell eine steigende Nachfrage in den Einrichtungen zu ver-
zeichnen.  Neben den Eltern, denen seit dem 16.03.2020 ein Höchstmaß an „Eigenregie“ 
und Flexibilität zur Realisierung von Betreuung und Förderung ihrer Kinder abverlangt wird, 
sind die  Leitungen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätten enorm 
gefordert, sich jeden Tag auf die Herausforderungen der aktuellen Situation anzupassen. 
Sondergenehmigungen aufgrund einer überhöhten Anzahl von Kindern, die in die Notbetreu-
ung aufgenommen werden müssten, oder aber gravierende Probleme mit der Umsetzung 
der einzuhaltenden Vorgaben sind zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nicht bekannt. Wei-
tere Informationen zum Hochfahren der KiTa-Betreuung in Schleswig-Holstein sind im „4-
Phasen-Modell“ des Landes Schleswig-Holstein ersichtlich (vgl. Anlage).

 
Naturkindergarten „Moorhof“ in Tornesch
Die Einrichtung hat den Betrieb gemäß der vorliegenden Betriebserlaubnis des Kreises Pin-
neberg am 01.04.2020 aufgenommen. Insgesamt können in dieser Einrichtung bis zu 16 
Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 
14.00 Uhr betreut werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Regelbetrieb in den Kin-
dertagesstätten seit dem 16.03.2020 ausgesetzt. Lt. Rückmeldung des Trägers „KiTa-Natura 
eG“ werden auf dem „Moorhof“ von den Eltern derzeit keine Notbetreuungen nachgefragt.

Elementarbetreuung im Bonhoefferhaus ab dem 01.08.2020 
Es wird auf die Vorlage VO/20/089 verwiesen. Lt. Stellungnahme des KiTa-Werkes Hamburg 
ist die Personalakquise zum 01.08.2020 noch nicht gänzlich abgeschlossen. Die Leiterin der 
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch koordiniert derzeit die „stufenweise“ Neuaufnahme der 
in dieser Gruppe vorgesehenen Kinder. Insgesamt können in dieser Gruppe bis zu 20 Kinder 
ab Vollend. des 3. Lebensjahres mit einer Betreuungszeit von 8.00 bis 14.00 Uhr aufgenom-
men werden. 

Sanierung und Erweiterung der Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch
Es wird auf die Vorlage VO/20/089 verwiesen. Lt. Aussage des KiTa-Werkes ist das Aus-
schreibungsverfahren zur Auftragsvergabe der Architektenleistungen im April erfolgt und 
zwischenzeitlich entschieden. Aufgrund dieser Entwicklungen ist weiterhin von einem Baube-
ginn im Frühjahr 2021 sowie einer Fertigstellung der Maßnahmen im Frühjahr 2022 auszuge-
hen.

Erweiterung der WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“
Es wird auf die Vorlage VO/20/089 verwiesen. Zwischenzeitlich ist das Bauvorgespräch beim 
Kreis Pinneberg erfolgt. Verschiedene Gründe, die im Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie stehen, haben dazu geführt, dass in Bezug auf den Fortschritt der Planung und weite-
ren Ausführung leider eine Verzögerung eingetreten ist, sodass die Fertigstellung / Schaf-
fung der weiteren 50 Betreuungsplätze (10 Pl. Krippe, 40 Pl. Elementar) nicht mehr in die-
sem Jahr zu erwarten ist.

„Tagespflege-Vor-Ort-Vermittlung“ im Stadtteilbüro
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zur vorgesehenen Erweiterung der WABE-Kinderta-
gesstätte kann das Stadtteilbüro voraussichtlich noch bis zum Jahresende in der jetzigen 
Form genutzt werden. Die gemeinsame „Tagespflege-Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungs-
stelle“ der Familienbildung Wedel e.V. mit der Stadt Uetersen kann dementsprechend auch 
im 2. Halbjahr 2020 noch Beratungstermine an Tornescher bzw. Uetersener  Eltern vergeben 
und Tagesmütter-Treff’s durchführen. Eine Neuregelung der Örtlichkeit sowie ggfs. Fortset-
zung der Kooperation mit Uetersen ist in Vorbereitung. 

TOP 6
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gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Schreiben Städteverband wg. KiTa-Reform 2020
Tabelle „4-Phasen-Modell“
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Familie und Sport

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/138

öffentlich
22.05.2020

Katja Koch

Claudia Meinert

Freistellung von den Kosten der Mittagsverpflegung in den Kinderta-
gesstätten im Zusammenhang mit den Betreuungsverboten in den 
Kindertagesstätten sowie den gesetzlich geregelten  Beitragserlässen 
für Betreuung wegen der Corona-Pandemie
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Aufgrund des seit dem 16.03.2020 bestehenden Betretungsverbotes der Betreuungseinrich-
tung  infolge der Corona -Pandemie hat die Landesregierung zuletzt eine 3-monatige Bei-
tragsfreistellung für die Elternbeiträge beschlossen. Hieraus folgt, dass mit Zustimmung der 
Standortkommunen das Gebühreneinzugsverfahren zulasten der Eltern für die Monate April, 
Mai und Juni 2020 ausgesetzt wurde. Für die Erstattung der daraus entstehenden Ausfallbe-
träge sind Sondermittel des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 50 Mio. Euro bereitge-
stellt worden. Die Erstattung beinhaltet lt. Stellungnahme aus dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren ausdrücklich keine Beträge für Verpflegungskos-
ten. Die Ausfälle für den Bereich der von den Eltern zu leistenden Betreuungsentgelte betra-
gen für die Einrichtungen in der Stadt Tornesch mtl. rd. 120.000,00 €.

Vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Corona-Ausnahmesituation, die den Wie-
dereinstieg in die Regelbetreuung in den Kindertagesstätten noch nicht wieder zulässt, sind 
viele Familien neben organisatorischen Herausforderungen zusätzlich auch von finanziellen 
Nachteilen betroffen (Stichwort „Kurzarbeit“). Aus diesem Grunde wurde auf Intention der 
Verwaltung unter vorheriger Einbeziehung der politischen Fraktionsspitzen der Tornescher 
Ratsversammlung und erfolgter Zustimmung zunächst, trotz der finanziell schwierigen Fi-
nanzlage, zusätzlich der Gebühreneinzug für die Verpflegungskostenanteile in den Monaten 
April bis Juni 2020 ausgesetzt. Die Ausfälle für die Kosten der Mittagsverpflegung in den 
Kindertagesstätten der Stadt Tornesch betragen monatlich rd. 29.000,00 €.

Nach Rücksprache mit verschiedenen Sachbearbeitern aus den Nachbarkommunen wird der 
Gebühreneinzug für Verpflegungskostenanteile in den Monaten April, Mai und Juni ebenfalls 
zunächst ausgesetzt. Die politischen Beratungen und Beschlussfassungen über die endgülti-
ge Freistellung von den Elternbeiträgen für Verpflegungskosten stehen zum Zeitpunkt der 
Vorlagenerstellung teilweise noch aus. 
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Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Beschluss(empfehlung)  

Wegen Einstellung der Regelbetreuung bedingt durch die Corona-Pandemie, erfolgt zusätz-
lich zur landeseinheitlich geregelten Freistellung von den Betreuungsgebühren ein Erlass   
von den Kosten der Mittagsverpflegung für die Kinder, die nicht an der Mittagsverpflegung 
teilgenommen haben.  

Für die Kinder, die im Rahmen der Notbetreuung an der Mittagsverpflegung teilgenommen 
haben, werden die Verpflegungskosten erhoben bzw. wurden bereits in Rechnung gestellt. 

Für den Betreuungsmonat Juni 2020 soll eine Freistellung von den Verpflegungskosten nur 
für die Kinder erfolgen, die in diesem Monat durchgehend nicht in einer Kindertagesstätte 
betreut werden. Für die Kinder, die ab dem 01.06.2020 wieder in den Einrichtungen betreut 
werden -auch nur tageweise-, ist der volle Essengeldbeitrag in Höhe von mtl. 58,00 € zu ent-
richten.  

Die hierdurch entstehenden zusätzlichen Defizite sind durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Haushaltsmittel  in den  Nachtragshaushalt 2020 der Stadt Tornesch auszugleichen. 

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Fraktionsantrag der FDP

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bürgerbelange

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/151

öffentlich
03.06.2020

Sabine Werner

Katja Koch

Antrag der FDP Fraktion auf Freistellung der Mittagsverpflegung
Beratungsfolge:

Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Antrag siehe Anlage

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Fraktionsantrag
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FDP Fraktion Tornesch 
 
 
 
 
 

 
Horst Lichte 
Ausschussvorsitz 
 
Ausschuss f. JSSKB 
Tornesch 
 
 
 
 
 
 
 Tornesch, 2.06.2020 
 

 
Antrag zum JSSKB am 8.06.2020 zu TOP 7 Freistellung Mittagsverpflegung 
 

Beschluss 

Die Stadt Tornesch übernimmt den kompletten Verpflegungskostenanteil der Kinder in den 

Kindertagesstätten für die Monate April, Mai und Juni 2020. 

Die entsprechenden Mittel sind im Nachtragshaushalt 2020 der Stadt Tornesch einzustellen. 

 
Begründung: 
Es ist völlig gleichgültig, ob die Kinder in der Notbetreuung oder tagesweise oder gar nicht 
betreut wurden, hier kann die Stadt Tornesch die Familien wenigstens etwas unterstützen. 
Die komplette Übernahme der Kosten für drei Monate ist auch einfach umzusetzen. Die 
Zeit der Pandemie ist noch nicht beendet, deshalb soll dieser Beschluss zunächst nur bis 
zum Juni begrenzt werden.  
Es ist die Aufgabe der Stadt und der Träger alle Komponenten einer KiTa vorzuhalten. Es 
ist jedoch nicht nachzuvollziehen, dass die Eltern mit den hieraus entstehenden Kosten 
belastet werden, obwohl sie keine Leistung in Anspruch nehmen dürfen.  
 
Sabine Werner 
FDP-Fraktion 
 

FDP Fraktion Tornesch 
Sabine  Werner 
 
Wilhelmstraße 16 
25436 Tornesch 
 
www.fdp-tornesch.de 
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Familie und Sport

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/137

öffentlich
20.05.2020

Katja Koch

Claudia Meinert

Festsetzung der Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertages-
stätten ab 01.08.2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Ab 01.08.2020 werden bereits einige Reformteile der „KiTa-Reform 2020“ vorgezogen, die 
jetzt gesetzlich im derzeit geltenden Kindertagesstättengesetz geregelt sind. Daher werden 
die neuen Beträge lediglich mitgeteilt und ein Beschluss ist nicht mehr erforderlich. Im ersten 
Schritt gehört dazu die Einführung eines „Beitragsdeckels“ für die von den Personensorgebe-
rechtigten zu leistenden Betreuungsentgelte gemäß § 25 Absatz 1, Ziffer 2 des Kindertages-
stättengesetzes für Schleswig-Holstein.  

Die Höchstbeiträge für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, sind ab 01.08.2020  lt. 
Mitteilung des Kreises Pinneberg vom 19.05.2020 wie folgt zu berechnen:

Für Kindergarten und Hort bis 07/2020:

Beitrag für einen Ganztagsplatz 226,40 € (304,00 €)
Beitrag für 7,5 Stunden 212,25 € (285,50 €)
Beitrag für 7 Stunden 198,10 € (267,00 €)
Beitrag für 6,5 Stunden 183,95 € (244,50 €)
Beitrag für 6 Stunden 169,80 € (226,00 €)
Beitrag für 5,5 Stunden 155,65 € (207,50 €)
Beitrag für 5 Stunden 141,50 € (189,00 €)
Beitrag für 4,5 Stunden 127,35 € (170,50 €)
Beitrag für  Halbtagsplatz / 4 Std. 113,20 € (152,00 €)

Zu- und Abschlag bei täglich verlängerter oder verkürzter Betreuungszeit im Früh- 
oder Spätdienst für Kindergarten und Hort :  mtl. 28,30 € / Std.                   

Für Krippe bis 07/2020:

Beitrag für einen Ganztagsplatz 288,40 € (456,00 €)
Beitrag für 7,5 Stunden 270,37 € (428,50 €)
Beitrag für 7 Stunden 252,35 € (401,00 €)
Beitrag für 6,5 Stunden 234,32 € (365,50 €)

TOP 8
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Beitrag für 6 Stunden 216,30 € (338,00 €)
Beitrag für 5,5 Stunden 198,27 € (310,50 €)
Beitrag für 5 Stunden 180,25 € (283,00 €)
Beitrag für 4,5 Stunden 162,22 € (255,50 €)
Beitrag für Halbtagsplatz / 4 Std. 144,20 € (228,00 €)

Zu- und Abschlag bei täglich verlängerter oder verkürzter Betreuungszeit im Früh- oder Spät-
dienst für Krippe :  mtl. 36,05 € / Std.                   

Geschwisterermäßigung:
Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Kindertagesstätte erfolgt ab dem 
01.08.2020 die Gewährung einer landeseinheitlichen Geschwisterermäßigung.

Diese beträgt unabhängig vom Einkommen der Personensorgeberechtigten

 für das 2. Kind                         50% des jeweiligen Beitragssatzes
 für das 3. Kind und weitere 100% des jeweiligen Beitragssatzes

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Info des Kreises vom 19.05.2020
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Familie und Sport

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/136

öffentlich
19.05.2020

Katja Koch

Elen Kölln

Mittagstisch in Kindertagesstätten
- Festsetzung des Teilnahmebeitrages für das Kita-Jahr 2020/2021 -
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Seit dem 01.08.2015 beträgt der Beitrag für die Teilnahme am Mittagstisch in den Torne-
scher Kindertagesstätten monatlich 58,00 Euro je Teilnehmer/in. Auf Grundlage der vorlie-
genden Jahresabschlüsse 2019 ist eine Refinanzierung wie folgt gegeben:

Einrichtung jährliche 
Essens-bei-
träge

Lebensmittel-
kosten

Personalkosten Gesamtkosten

     
AWO Lüttkamp 77.854,00 € 31.765,47 € 42.324,00 € 74.089,47 €

     
AWO Merlinweg 
mit AS Bonho-
efferhaus

87.582,75 € 41.947,87 € 48.516,00 € 90.463,87 €

     
AWO Seepferd-
chen   -Fritzi-
Gruppe-

14.087,00 € 5.879,34 € 5.054,16 € 10.933,50 €

     
DRK 56.746,10 € 30.535,33 € 26.378,93 € 56.914,26 €

Gesamtkosten aller Kitas 232.401,10 €
zzgl. Pauschalbetrag für Ener-
giekosten 

8.000,00 €

Gesamterträge aller Kitas 236.269,85 €
Kostendeckungsgrad 98,28
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Verwaltungsseitig wird empfohlen die Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagstisch mit 
58,00 Euro je Teilnehmer/in unverändert zu belassen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
X teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
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Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

1. Die Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagstisch in den Tornescher Kindertagesstät-
ten beträgt ab dem 01.08.2020 unverändert 58,00 Euro pro Teilnehmer/in.

2. Der Elternbeitrag für Krippenkinder bis einschließlich des Monats der Vollendung des 1. 
Lebensjahres wird weiterhin um 50% ermäßigt.

3. Für Kinder in einem Betreuungsangebot ohne Mittagstisch beträgt die zusätzliche Geträn-
kepauschale ab dem 01.08.2020 unverändert monatlich 3,00 Euro.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bürgerbelange

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/097

öffentlich
28.02.2020

Katja Koch

Katja Koch

Antrag auf Förderung der Ausstellung Mode im Wandel der VHS-Frau-
engeschichtswerkstatt
Beratungsfolge:
Datum Gremium

16.03.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
10.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

17 Mitglieder der Tornescher VHS-Frauengeschichtswerkstatt unter Leitung der Historikerin 
Annette Schlapkohl planen die Durchführung einer Foto- und Textausstellung im Herbst 
2020 zu ihrem aktuellen Thema: Mode im Wandel.

Nach fünf bereits realisierten erfolgreichen Ausstellungen der Werkstatt in der Zeit von 2004 
bis 2018 (Tornescher Frauen im Porträt, Tornescher Frauen in der Politik, Tornescher Frau-
en im Arbeitsleben, Ahrenloher Straße, Friedrichstraße) soll auch diese Ausstellung im Ver-
anstaltungsraum im POMM 91 gezeigt werden. Geplant ist die Ausstellungseröffnung für den 
Oktober 2020.

In der Vergangenheit wurden diese Ausstellungen aus dem Ansatz der Gleichstellungsbeauf-
tragten abgerechnet.
Der Ansatz der Gleichstellungsbeauftragten wurde jedoch in 2020 von 2.000,00 € auf 
1.000,00 € gekürzt, so dass keine Mittel zur Verfügung stehen, um diese Ausstellung zu fi-
nanzieren.

Die Ausstellung soll 12 Ausstellungstafeln (ca. 70cm x 1 m) und zwei bestückte Vitrinen um-
fassen.

Nach Auskunft von Frau Schlapkohl belaufen sich die Kosten zur Realisierung des Projektes 
auf ca. 1.120,00 €.

Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Honorarkosten: 
pro Ausstellungstafel redaktionelle Arbeitszeit von 2 Stunden
                            für die Vitrinentexte 4 Stunden

Das ergibt bei 12 Tafeln mit Vitrinen insgesamt 28 Stunden x 30,00 € Honorar = 840,00 €

TOP 10

18 von 67 der Zusammenstellung



Vorlage VO/20/097 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/3

Kosten rund um die Ausstellungseröffnung: 
Organisation des Aufbaus      60,00 €
Fotovortrag zur Eröffnung     150,00 €                                             =       210,00 €

Materialkosten:
12 Ausstellungspappen     27,00 €
Fotovergrößerungen          30,00 €
Fotokleber                             5,00 €                                                 =      70,00 €
Sonstiges Material                  8,00 €
                                                                                              Insgesamt 1.120,00 €

                                                                                         

Da Frau Schlapkohl bereits mit den Vorbereitungen für die Veranstaltung im Herbst 2019 
begonnen hat, bittet sie um Finanzierung des Projektes.

Die vorangegangenen Ausstellungen haben jeweils großen Anklang gefunden und gezeigt, 
dass die Bürger-/innen sehr interessiert an Ausstellungen mit geschichtlichem Hintergrund 
sind.

Da diese Ausstellungen der Frauengeschichtswerkstatt das kulturelle Angebot in Tornesch 
bereichern, wird verwaltungsseitig befürwortet, dass die Ausstellungen auch weiterhin durch-
geführt werden können. 

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Zurzeit stehen für diese Ausstellung der Geschichtswerkstatt keine Mittel im Haushalt zur 
Verfügung.

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: X vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
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Freiwilligen Leistung vor: X ja nein

Produkt/e:  Zuschüsse an übrige Bereiche                   28100.531820
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*: 1.200,00
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Bildungswesen stimmt zu, im Nachtrags-
haushalt beim Produktkonto 28100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche die Mittel für die 
Ausstellung der Frauengeschichtswerkstatt mit einem Ansatz von 1.200,00 € zur Verfügung 
zu stellen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bürgerbelange

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/085

öffentlich
25.02.2020

Dieter Krüger

Katja Koch

Bericht aus der offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit sowie 
Fortschreibung des Konzeptes des Jugendzentrums
Beratungsfolge:
Datum Gremium

16.03.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Bericht des Fachdienstleiter Jugend, 1/ 2020

Es ist, wie so oft in den letzten Jahren von einer personellen Änderung zu berichten. Eine 
Mitarbeiterin hat uns zum Anfang des Jahres 2020 verlassen. Zudem ist der Fachdienstleiter 
Jugend nun seit September des letzten Jahres ins Rathaus gezogen, um seinen Aufgaben 
als Koordinator im Bereich der Schulsozialarbeit, der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
der Jugendpflege besser wahrnehmen zu können.  Vor diesem Hintergrund und der finanzi-
ellen Lage der Stadt geschuldet, entsteht dieser Bericht

1. Bericht aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit

1.1  Offene Kinder- und Jugendarbeit
Durch die oben bereits mitgeteilte personelle Veränderung, waren und sind einige Angebote 
zu streichen gewesen. Dies waren, der Aufbau einer Mädchengruppe und ebenso der Musik-
gruppe. Beide Angebote sind noch nicht so erarbeitet gewesen, das Teilnehmer*Innen vor-
handen waren, sondern sie befanden sich in der Vorbereitung.

Da es sich bei der Stelle um zwei Arbeitsinhalte handelte, war für die 15 Stunden im Offenen 
Ganztag eine Vertretungsregelung zu treffen. Da das Jugendzentrum die Mitarbeiterin stellte, 
war auch hier eine Lösung zu finden. Ein Mitarbeiter des Jugendzentrums wurde nach Be-
darf von der Koordinatorin angefordert. Vor dem Hintergrund der Sicherung einer pflichtigen 
Leistung, erschien dies geboten. Da nun auch die Fritz-Reuter-Schule zu einer Offenen 
Ganztagsschule werden soll, wird sich der pflichtige Anteil innerhalb der Betreuungsleistung 
durch die Stadt erhöhen. Dies ist bei steigenden Schülerzahlen ein nicht so leicht zu lösen-
des Problem. Aus diesem Grund erarbeitet das Jugendzentrumteam ein geändertes Kon-
zept, das durch eingeschränkte Öffnungszeiten und Angeboten den Erfordernissen ange-
passt wird. Hierdurch soll erreicht werden, die Personalfragen im Bereich von Offenen Ganz-
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tagsschulen abzufedern. Dies ist auch mit Hinblick auf die Besucherzahlen des Jugendzen-
trums in den letzten Jahren notwendig.

Durch weitere Ausfälle von Mitarbeiterinnen im Offenen Ganztag des Johannes-Schwenne-
sen-Schule, war die Verwaltung gezwungen, die Mitarbeiter des Jugendzentrums bereits 
jetzt schon und dies auch noch sehr spontan dorthin abzustellen. Dies führte dazu, dass vie-
le Gerüchte entstanden. Mal sollte das Jugendzentrum geschlossen werden, dann wurde 
angeblich die Schulsozialarbeit an der KGST abgezogen. Fakt ist, die Verwaltung war gehal-
ten den pädagogischen Auftrag des Offenen Ganztags zu sicher zu stellen. Fakt ist aber 
auch, dass das Jugendzentrumspersonal KEINE Schulsozialarbeiter der KGST sind. Diese 
Unterscheidung war und ist nicht immer klar erkennbar und hat deshalb zur Verwirrung ge-
führt.

Das neue/ überarbeitete Konzept liegt vor und sollte als Arbeitsgrundlage verstanden wer-
den, um ein politisches Stimmungsbild über die Inhalte zu bekommen.  

1.2 Zahlen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Die Besucherzahlen sind im Laufe des letzten Jahres nicht wesentlich gestiegen. Lagen sie 
im letzten Berichtszeitraum bei 13 Besuchern, sind es jetzt 15 Besucher im Stundentakt, 
wobei der Anteil der Jugendlichen bei ca. 54% liegt.  

Im Abendbereich also ab 18.00 Uhr sind durchschnittlich 9 Besucher im Jugendzentrum. 

Die Angebote, wie: Töpfern, Bandworkshop, Fitnessgruppe, Mediengruppe und Fußballgrup-
pe, werden von ca. 5 Teilnehmer*Innen im Durchschnitt besucht.

Die Ferienfahrt in diesem Jahr ist bereits ausgebucht.

Zahlen sind nicht alles, da sie nicht von der Qualität der Arbeit zeugen, aber dies ist schon 
immer ein Problem der Jugendarbeit gewesen. Es bleibt dennoch Raum zur Verbesserung 
und den wird das Jott Zett Team im Laufe des Jahres ausfüllen. Eine von der Politik unter-
stützte Kinder- und Jugendarbeit ist das Ziel der Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums.   

2. Bericht aus der Jugendpflege
 
Die Jugendpflege wird im Laufe des Jahres erst dazu kommen, sich der Gründung eines 
Kinder- und Jugendbeirates zu widmen. Durch Gespräche mit anderen Stadtjugendpflegen, 
in denen traditionell ein Kinder- und Jugendbeirat bestanden hat, wurde mir von der Schwie-
rigkeit berichtet, Nachwuchs zu generieren. Da in diesen Städten zunächst diese Arbeit in 
Angriff genommen wird, ist ein intensiver Austausch mit diesen Stadtjugendpflegen zurück-
gestellt worden. 

Auch bindet die Mitarbeit bei der Planung von Offenen Ganztagsschulen viel Zeit, da dies 
aber richtungsweisend für die übrige Freizeit der Kinder und Jugendlichen sein wird, damit 
weiterhin offene Kinder- und Jugendarbeit geleistet wird, ist die Mitarbeit für mich zwingend. 

3. Schulsozialarbeit

Im Bereich der Schulsozialarbeit wird sich das Land Schleswig- Holstein verstärkt einbringen 
wollen. Zu diesem Zweck hat der Kreis bereits seine Standards übermittelt. Zunächst sollten  
alle 85 Schulen ihre Konzepte zur Schulsozialarbeit übersenden. Es ist den tatsächlich Han-
delnden nicht klar, welchen Weg das Land für die Schulsozialarbeit vorsieht. Auch ist aus der 
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Leitungsebene der zuständigen Ämter eher ein Schweigen zu vernehmen. Eine Umstruktu-
rierung der Schulsozialarbeit in Verbindung mit der Schulbegleitung und der Schulassistenz-
könnte ich vermuten. Die bisherigen Kosten für die Hilfssysteme Schulassistenz und Schul-
begleitung sind ja nicht unerheblich. Das Bilden von Multiprofessionellen Teams ist schon 
vor Jahren erklärtes Ziel gewesen, nur die Frage nach dem „WIE?“, ist unklar. Vielleicht soll 
nun darauf eine Antwort gefunden werden. Auch in diesem Feld werde ich weiterhin die In-
teressen der Mitarbeiter*Innen und der Verwaltung vertreten.

Über die Ausgestaltung der Schulsozialarbeit an der Fritz-Reuter-Schule wird in der jetzigen 
Situation des Umbaus in eine Offene Ganztagsschule neu zu verhandeln sein. Mit steigen-
den Schülerzahlen wird es ebenso einen steigenden Bedarf an den Inhalten von Schulsozial-
arbeit geben. Der Schulalltag ist jetzt schon geprägt von vielen Defiziten der Schüler*Innen, 
die sich schleichend aber kontinuierlich in den letzten Jahren entwickelt haben und damit 
den Schulalltag für alle erschweren. An der Johannes-Schwennesen-Schule werden zurzeit 
39 Stunden geleistet, an der Fritz-Reuter-Schule hingegen nur 19,5 Stunden. Dies sollte ge-
ändert werden, gerade vor dem Hintergrund der Qualitätsgleichheit beider Grundschulen, die 
dann Offene Ganztagsschulen sind.  Auch wenn die Schulsozialarbeit nicht im Offenen 
Ganztag mitarbeiten soll, so muss ihr doch die Möglichkeit gegeben werden, Termine und 
Sacharbeit leisten zu können. 

Zur Schulsozialarbeit wird fortlaufend berichtet, sobald es Neuerungen gibt. 

Zusammenfassung
 
Wie oben zu lesen, wird es scheinbar seit 2013 nicht mehr ruhig um das Jugendzentrum und 
damit um die Jugendarbeit im Allgemeinem. Nachdem es einen regen Personalwechsel ge-
geben hat, der scheinbar nicht enden will, kommen nun noch weitere Betreuungsforderun-
gen auf die Städte zu. Wie diese zu lösen sind, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, 
bleibt den Städten überlassen. Da in den Städten kaum eigenes pädagogisches Personal 
vorhanden ist, bleibt nur der Rückgriff auf die offene Kinder- und Jugendarbeit oder Jugend-
pflegen der jeweiligen Städte. Zu all dem, kommen noch finanzielle Probleme in den Kom-
munen, da immer mehr Aufgaben zu leisten sind, jedoch keine auskömmliche Finanzausstat-
tung erfolgt.  Dies alles ist weder für die Entwicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
noch für das Zusammenleben der Generationen in den Kommunen förderlich. Das auch die 
Stadt Tornesch vor genau solch einer Herausforderung steht, ist dem pädagogischem Perso-
nal sehr wohl bewusst, gleichwohl spreche ich mich hier für einen Erhalt der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit aus.  Auch wenn die offene Kinder- und Jugendarbeit hier nie grundsätz-
lich in Frage gestellt wurde, Teile ich die Sorge der Mitarbeiter*Innen. Durch die Einschrän-
kung der Öffnungszeiten, wird jedoch weiterhin bedarfsorientiert die offene Kinder- und Ju-
gendarbeit geleistet und gleichzeitig wird das pädagogische Personal in anderen pädagogi-
schen Arbeitsfeldern eingesetzt.

Dieter Krüger, FDL- Jugend
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gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Konzept des Jugendzentrums
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Konzeption 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit des 
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1. Vorwort 

Damit insbesondere Politik und Verwaltung eine gute Grundlage für die Diskussion zur 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in Tornesch bekommen, begann am 
01.09.2011 das Team des Jott Zett, gemeinsam mit einer wissenschaftlichen Mitarbei-
terin der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie Hamburg, schritt-
weise ein neues Konzept für das Jugendzentrum Tornesch zu erarbeiten. Dieser Pro-
zess umfasste insgesamt 2 Monate. 

Dies ist nun die zweite Fortschreibung des Konzeptes. Seit dem großen Umbruch im 
Jahr 2013, gab es einen ständigen Wechsel innerhalb des Teams. So ist auch nun der 
Grund für die Überarbeitung des Konzeptes ein Personalwechsel. Auch sind neue Be-
treuungsangebote in der Stadt entstanden, die Einfluss auf die offene Kinder- und Ju-
gendarbeit nehmen. Nachdem eine Kollegin gegangen ist, verfügt das Jugendzentrum 
nur noch über zwei besetzte Stellen, die mit je 39 Stunden ausgestattet sind. Die jet-
zige Fortschreibung soll eine Ist-Beschreibung sein. Nach einem Jahr, sollte aber ei-
ne Überarbeitung angestrebt werden. 

Auch dieses überarbeitete Konzept richtet sich an alle, die an der Kinder- und Jugend-
arbeit in Tornesch interessiert sind. Kinder und Jugendliche, deren Eltern, politische 
Vertreter/innen, sowie zuständige Mitarbeiter/innen der Verwaltung sind eingeladen, 
durch dieses Konzept einen guten und differenzierten Einblick in die offene Kinder- 
und Jugendarbeit des Jugendzentrums Tornesch (Jott Zett) zu erhalten.

Die Schullandschaft innerhalb der Stadt Tornesch verändert sich weiterhin stark. Vor 
dem Hintergrund einer wachsenden Stadt, sind hier neue Betreuungsangebote vorzu-
halten. Die vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen innerhalb Torneschs, die 
sich auf die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen auswirken, lassen die 
Diskussion um die Kinder- und Jugendarbeit in Tornesch neu aufflammen.  

Für eine konstruktive und zielführende Diskussion im Rahmen des Konzeptes, ist das 
Jott Zett Team zum jetzigen Zeitpunkt dankbar. Ein Prozess der gemeinsam began-
gen wird, hilft eine gelingende Kinder- und Jugendarbeit zu ermöglichen. 
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2. Einleitung

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist grundsätzlich eine Sozialisationshilfe in Form von 
Angeboten, Veranstaltungen und Einrichtungen, die allen Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 0 bis 27 Jahren offenstehen und Gelegenheit zum Mitmachen bieten. Ins-
besondere ist dies auch ein Lernort für außerschulische Bildung der zur Persönlich-
keitsentwicklung junger Menschen beitragen soll und an deren Interessen und Bedürf-
nissen anknüpft. Unter Wahrung des Prinzips der Freiwilligkeit, möchte die offene Kin-
der- und Jugendarbeit zu eigenverantwortlichen Tätigkeiten motivieren, sowie Eigen-
initiative, Selbstorganisation und Selbstgestaltungskompetenz fördern.

Aufgrund der Struktur Torneschs, anderer Angebote und den nicht unbegrenzten Mög-
lichkeiten des Hauses, konzentriert sich das Jott Zett im Wesentlichen auf die Alters-
gruppe der 6 bis 18-jährigen.

Die Schwerpunkte der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Jott Zett sind im Bereich 
von Freizeit- und Bildungsangeboten angesiedelt und dienen der Vermittlung von Le-
benshilfen. Sie bieten den Kindern und Jugendlichen aus Tornesch viele Möglichkei-
ten, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben.

Dazu verfügt die offene Kinder- und Jugendarbeit des Jott Zett Tornesch zum einen 
über ein Haus mit verschiedenen Räumen, in denen kleinere und größere Spielgeräte 
zur Verfügung stehen.  

Bei all diesen Angeboten leitet uns das folgende Menschenbild:

Wir sehen den Menschen als ein Individuum mit Fertigkeiten, Fähigkeiten und 
Interessen, die wir wertneutral fördern und unterstützen.

Es bestehen somit vielfältige Möglichkeiten, seine Freizeit mit dem Jott Zett zu verbrin-
gen. Auf den folgenden Seiten werden die Ressourcen und Angebote des Jott Zett nun 
genauer vorgestellt.
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3. Ausgangssituation

3.1 Standort

Das Jugendzentrum befindet sich in der Klaus- Groth- Str.7.

Es liegt direkt innerhalb eines Wohngebietes, das aus Einzel- und Doppelhäusern be-
steht. Räumlich verbunden ist das Jott Zett mit der Klaus-Groth-Schule, einer Gemein-
schaftsschule. Die Stadtbücherei und das Kreismedienzentrum sind ebenfalls direkt 
mit dem Schulgebäude verbunden. Zwei Sporthallen und der Tennisverein Tornesch 
sind weitere angrenzende Flächen bzw. Gebäude.

Das Jugendzentrum liegt ca. 15 Gehminuten vom Bahnhof Tornesch entfernt. Eine 
Busverbindung direkt in die Klaus-Groth-Straße ist während der Schulzeiten gesichert. 
Fuß- und Radwege sind vorhanden, was eine sichere Erreichbarkeit des Jott Zett für 
Kinder und Jugendliche ermöglicht.
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3.1.1 Analyse des Sozialraums  
Erhebungsdaten Anzahl/ Prozente Quellen

Einwohner insgesamt 13.779 Statistikamt 31.12.18

Einwohner bis 18 Jahre 2.411 Statistikamt 31.12.18

Vereinsmitglieder bis 18 1468 KSV- Pi. 01.01.19 
Schüler und Schülerinnen
 

1.631 Statistikamt/ Schulamt der 
Stadt zum Schuljahr      18/ 
19

Arbeitslosenquote 4,6 % Arbeitsagentur Uetersen

3.1.2 Geschichte des Jugendzentrums

Das Jugendzentrum Tornesch ist im November 1990 an seinem jetzigen Standort er-
öffnet worden, da der alte Standort, im Gärtnerweg, nicht mehr zeitgemäß war.

Anfänglich wurden zunächst die Arbeitsinhalte des alten Jugendzentrums übernom-
men. Diese bestanden schwerpunktmäßig im offenen Bereich während der bekannten 
Öffnungszeiten. Daneben gab es besondere Angebote, wie Disco- und Konzertveran-
staltungen. Gruppen- und Ferienangebote, wie auch Mädchen- und Jungengruppen, 
waren nur im kleineren Maße vorhanden. Durch das veränderte Außengelände be-
stand nun aber die Möglichkeit, verschiedene Projekte zu realisieren. So wurde eine 
Beachvolleyballanlage gebaut und es entstand eine Skaterbahn, die vom Team des 
Jott Zett für ihre Outdoor-Aktivitäten allerdings selten genutzt wurde, da nicht genü-
gend Personal vorhanden war.

Mit dem Wechsel der Leitung zum 01.04.1995 haben sich die Arbeits- und Angebots-
inhalte deutlich verändert. Neben einer Ausweitung der Öffnungszeiten fanden die 
Gruppenangebote nun parallel zum offenen Betrieb statt. Die Ferienprogramme wur-
den komplett vom Jott-Zett Team organisiert. Bevor das Jott Zett Team diese Aufga-
be übernommen hat, lag sie bei der Amtsleitung und Mitarbeitern des Sozialamtes. 
Neben dem Sommerferienprogramm wurden auch Programme für die Oster- und 
Herbstferien entwickelt. Außerdem wurde der Weltkindertag vom Jott-Zett-Team orga-
nisiert und durchgeführt. Projekte, die sowohl an Schulen als auch im Sozialraum statt-
finden, waren ebenso im Angebot des Jugendzentrums.

Seit 1996 ist die Jugendzentrumsleitung gleichzeitig Ortsjugendpflege.

Als im Jahr 2003 die Klaus-Groth-Schule ihren Betrieb aufnahm, stellten die Mitarbei-
ter/innen die Schulsozialarbeit und auch den Ganztagsbetrieb sicher. Mittlerweile gibt 
es eine Trennung des Personals in die Arbeitsbereiche „Schulsozialarbeit“ und „offe-
ne Kinder- und Jugendarbeit“.

Seit 2003 ist der Jugendzentrumsleiter auch Fachvorgesetzter der Schulsozialarbeit, 
die ihren Büroraum im Jugendzentrum hat. Im Zuge des Aufbaus der Schule ist das 
Gebäude an den Schulverband verkauft worden, darf aber weiterhin in Art und Um-
fang als Jugendzentrum genutzt werden, außerhalb der Schulzeiten.
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3.1.3 Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen

In den letzten Jahrzehnten haben sich aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen 
die Lebenswelten von Familien und insbesondere von Kindern und Jugendlichen all-
gemein und auch in Tornesch stark verändert, was deutliche Auswirkungen auf die so-
zialen und ökonomischen Verhältnisse von Familien mit sich gebracht hat.

Die herkömmliche Familienstruktur ist zunehmend einer Ausdifferenzierung von unter-
schiedlichsten Lebens- und Familienmodellen gewichen. Sogenannte Patchwork-
familien und alleinerziehende Elternteile sind heute vielfach vertreten und stellen neue 
Anforderungen an die Gesellschaft und insbesondere auch an das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen dar. Geänderte Gesetze werden diesen neuen Familien-
strukturen nur zum Teil gerecht und schaffen Herausforderungen, die die Familien der 
heutigen Zeit häufig nicht allein bewältigen können. Kinder und Jugendliche haben es 
in diesem Zusammenhang oftmals besonders schwer, sich in den veränderten gesell-
schaftlichen und familiären Rahmenbedingungen zurechtzufinden.

Die Debatte um Verbesserungen im Bildungsbereich und Veränderungen im dazuge-
hörigen Schulsystem führen bei einigen Familien zu Schwierigkeiten und Verunsiche-
rungen. Dadurch und nicht zuletzt durch die Diskussion um (früh-)kindliche Bildung 
kommt der offenen Kinder- und Jugendarbeit mehr und mehr die Rolle eines Lernor-
tes für außerschulische Bildung zu. Diese Rolle ist auch für das Jugendzentrum Tor-
nesch neu zu definieren.

Die zunehmende Vielfalt in den Lebensformen und -situationen von Kindern und Ju-
gendlichen ist auch in der Arbeit des Jugendzentrums Tornesch zu registrieren. Seit 
einigen Jahren ist hinsichtlich der Besucherinnen und Besucher des Jott Zett zu beob-
achten, dass es keine festen Gruppen mehr gibt.

Soziale Netzwerke einer virtuellen Welt treten hier häufig an die Stelle der direkten 
Kommunikation mit einem Menschen, der einem gegenübersitzt. Feststellbar ist aber 
auch, dass sich viele Jugendliche der von Konsum gekennzeichneten neuen Jugend-
welt anpassen, dabei verlieren sie den Blick für eigene Stärken und die Nutzung alter-
nativer Ressourcen. Damit tritt die Jugendarbeit seit einigen Jahren in einen Konkur-
renzkampf zu kommerziellen Anbietern. Kommerzielle Freizeitgestaltung, Geldverdie-
nen müssen, neue Medien und eine veränderte Schullandschaft sind die neue Wirk-
lichkeit, vor deren Hintergrund die offene Kinder- und Jugendarbeit auch in Tornesch 
stattfindet.

Die große Herausforderung für den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 
und somit für auch das Team des Jott Zett Tornesch ist, vor diesem Hintergrund an-
sprechende und passende Angebote zu schaffen, um eine gute Unterstützung für Kin-
der und Jugendliche bei ihrer Lebensbewältigung zu sein. Durch die Erweiterung im 
Bereich der neuen Medien durch Gruppenangebote, wird das Jott Zett Team den neu-
en Bedürfnissen gerecht.
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3.1.4 Infrastruktur und öffentliche Räume

Die Stadt Tornesch verfügt über eine vielfältige Industriestruktur. Zu den größten Fir-
men bzw. Branchen gehören Papier (Altonaer Wellpappenfabrik, Meldorfer Papierfa-
brik), Süßwaren (Werner Dragees, Hamburger Elbkiesel), HAWESKO (Hamburger 
Wein- und Sektkontor) und Hellermann Tyton (Befestigungssysteme). Weitere kleine-
re und mittelständige Betriebe, sowie Einzelhandelsunternehmen ergänzen die Bran-
chenvielfalt in Tornesch.

Die Stadt verfügt über eine gute Ausstattung im Bereich der Kinderbetreuung. Ver-
schiedene Träger unterhalten Kindertagesstätten, deren Inhalte sich am Bedarf der 
Betreuungswünsche der hier lebenden Familien orientieren. Durch den Zuzug aus an-
deren Städten und Gemeinden, ist aber auch eine unglaubliche Dynamik in den Auf-
bau von Betreuungsangeboten gekommen. 

Vereine und Kirchengemeinde mit verschiedenen Angeboten ergänzen die Freizeit-
möglichkeiten, die Tornesch bietet. Daneben bieten viele kleinere und größere Spiel-
plätze oder Freizeitflächen den hier lebenden Familien ein gutes Freizeitangebot an.

Viele der oben genannten Spiel- und Freizeitflächen dienen den Jugendlichen auch 
als informelle Treffs. Bahnhöfe sind ebenfalls beliebte Treffpunkte, da hier eine große 
Öffentlichkeit vorliegt, die der Präsentation der eigenen Person dient, dies gehört zum 
Leben der Jugendlichen dazu. Sehen und gesehen werden, als Abgleich der eigenen 
Persönlichkeit im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen. Wie geben sich andere in der 
Öffentlichkeit, wie sehen sie aus, wer sind eigentlich die anderen? Fragen, die sich die 
Jugendlichen stellen und denen sie sich bewusst oder unbewusst zu stellen haben. Es 
gibt kaum Räume, in denen sich Jugendliche frei entfalten können, ohne ständig re-
glementiert zu werden und in denen sie dennoch Unterstützung erhalten und erfahren 
können.

3.1.5 Bewertung

Die Stadt Tornesch verfügt über ein breites Angebot in der Kinderbetreuung, das aber 
immer wieder den gesetzlichen Forderungen anzupassen ist. Dies stellt die Stadt vor 
die Herausforderungen, die Kinder- und Jugendarbeit immer wieder neu aufzustellen. 
Die Rahmenbedingungen für eine gute Jugendarbeit sind grundsätzlich als positiv zu 
bewerten, da eine Vielfalt von Vereinen mit ihren unterschiedlichen Inhalten, die In-
teressen von Kindern und Jugendlichen treffen. Für den Altersbereich der 14-18-jähri-
gen Jugendlichen gilt es jedoch, wie bereits oben angemerkt, Lücken im Angebot und 
im Unterstützungsbereich, zu schließen.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum ergänzt mit seinen Angeboten 
die Kinder- und Jugendarbeit in Tornesch. Mit dem Prinzip von Freiwilligkeit steht sie 
all denen offen, die sich nicht an einen Verein binden wollen oder spontan darüber ent-
scheiden, was sie in ihrer Freizeit machen wollen.

Das Prinzip von Freiwilligkeit und Spontanität, ist durch die Lage des Jugendzentrums 
auf dem Schulgelände eingeschränkt, da Jugendliche dadurch keine Trennung von 
Schule und offener Jugendarbeit erkennen können. Die gemeinsame Nutzung des Ge-
bäudes durch das Personal des Jugendzentrums und der Schulsozialarbeit, vermittelt 
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den Eindruck, dass es sich um die gleichen Arbeitsinhalte handelt. Dieses Denken ist 
leider immer noch der Fall und eine Lösung dieser Problematik ist undenkbar, solan-
ge diese räumliche Nähe besteht durch die veränderten Öffnungszeiten erhofft sich 
das Jott Zett Team eine größere Klarheit schaffen zu können. Dies wird nach einem 
längeren Beobachtungszeitraum bewertet werden. 

3.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

3.2.1 Träger und Organisationsstruktur

Träger des Jugendzentrums ist die Stadt Tornesch. Organisatorisch ist es dem Amt 
für Bürgerbelange der Stadt Tornesch zugeordnet, der zuständige Ausschuss der 
Kommunalpolitik ist der „Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungs-
wesen“.

3.2.2 Räume

Das Jugendzentrum umfasst insgesamt eine Fläche von 326,09 qm. Zu dem Gebäu-
de gehört ein Außengelände mit zwei Klettertürmen und verschiedenen Spielgeräten, 
wie Tischtennis, Tischkicker und Streetball Anlagen.

Die folgenden Räume stehen den Kindern und Jugendlichen wäh-
rend den Öffnungszeiten zur Verfügung: 

Raum qm Nutzung 
Tresen Bereich/ Küche 55,82 Spielausgabe, Kochen, Essen, Spielen, In-

fostand  
Sofa- und Spielecke 23,59 Gesellschaftsspiele, „Chillen“*, Klönen, 

Musik hören
Halle 82,33 Billard, Tischtennis, Tischkicker, Musikver-

anstaltungen, Kinoabende 
Werkstatt 48,40 Kraftraum/ Fitness, Töpfern etc.
Gruppenraum 32,61 Musik und Medien 
Büro 21,06 Arbeitsräume für die Mitarbeiter/innen des 

Jott Zett und dem Fachdienstleiter
Funktionsräume 62,28 Toiletten, Abstellräume, Materialräume
Bandübungskeller 
(KGST) 

Zurzeit gesperrt, Ausweichort ist ein Musi-
kraum der KGST 

Gesamt 326,09

*Umgangssprache der Jugendlichen: Ein Raum zum Entspannen/ Ausruhen

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Räume der angrenzenden Gemeinschaftsschu-
le zu nutzen. Im Rahmen eines Kooperationsvertrags, kann die Schulleitung gemein-
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sam mit dem Jott Zett Team hierzu näheres verabreden. Der Schulverband wird dar-
über in Kenntnis gesetzt.  

Das Jugendzentrum verfügt über einen eigenen Töpferofen, verschiedene Ballspiele, 
eine elektr. Dartscheibe, einen Fernseher und eine Wii, eine Playstation, ein Schach-
spiel für draußen, zwei Billardtische, zwei Tischkicker, eine Tischtennisplatte, diverse 
Gesellschaftsspiele und Materialien für Musik- und Filmbearbeitung. 

3.2.3 Personal

Das Team des Jott Zett Tornesch besteht zurzeit aus2 pädagogischen Mitarbeitern 
und einer anteiligen Leitung

1 Leitung/ Sozialpädagoge: anteilig 2Std.  

2 Erzieher:                                     je 39 Std. 

Die Aufgaben der Mitarbeiter/innen umfassen die Bereiche:  Netzwerkarbeit, Öffent-
lichkeitsarbeit, Arbeit im offenen Bereich und in den Gruppenangeboten, Planung und 
Durchführung der Ferienfahrt und -programme, Gebäudemanagement und Pflege der 
Homepage. Alle hier beschriebenen Arbeitsinhalte finden sich in den Arbeitsplatzbe-
schreibungen wieder.

Folgende besondere Kompetenzen sind im Team des Jott Zett vorhanden:

 Kenntnisse über geschlechtsspezifische Arbeit
 Ausbildung im Bereich Fitness
 Audiovisuelle Medienpädagogik
 Präventive Suchtarbeit
 Gewaltprävention

 

3.2.4 Finanzierung

Die Stadt Tornesch finanziert die Arbeit des Jugendzentrums. Sie stellt im Rahmen der 
Haushaltsberatungen die notwendigen Personal- und Sachkosten bereit. Hinzukom-
men Einnahmen aus den Angeboten der verschiedenen Veranstaltungen, sowie Spen-
den.

3.2.5 Gesetzliche Grundlagen

Der offenen Kinder- und Jugendarbeit liegen unterschiedliche Gesetze zu Grunde.
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Das Recht eines jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit basiert zunächst auf Art. 6 des 
Grundgesetzes, sowie §1 Abs. 1 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und wird 
für die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im § 11 SGB VIII dann weiter spe-
zifiziert (§11 SGB VIII Absatz 1):

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Ange-
bote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen jun-
ger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 
zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 
zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“

Hierzu soll Jugendarbeit „junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwick-
lung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen“ 
(§1 SGB VIII Absatz 3 Satz 1), „Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 
schützen“ (ebd. Satz 3) und „dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt zu er-
halten oder zu schaffen“ (ebd. Satz 4). Die Kinder- und Jugendarbeit ist somit eine 
zentrale Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII.

3.2.6 Bewertung

Die Option der Nutzung von zusätzlichen Räumen in der Schule ist grundsätzlich po-
sitiv zu bewerten, muss aber über den Schulverband genehmigt werden. Dies steht 
dem Grundsatz von Spontanität und Flexibilität der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
entgegen. Die zur Verfügung gestellten Sachmittel, sowie die Personalkosten sind den 
Rahmenbedingungen jeweils anzupassen. Thema der Zukunft: Wie lassen sich Ar-
beitsstrukturen schaffen, die eine gelingende Jugendarbeit ermöglichen.

4. Handlungsfelder und Prinzipien

4.1 Zielgruppen

Die Angebote des Jugendzentrums richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter 
von 6-18 Jahren. Besonderes Augenmerk liegt bei den 14-18jährigen, weil hier der 
größte Mangel an Freizeitmöglichkeiten besteht. 

Diese Zielgruppe unterliegt den größten Veränderungen, die es im Leben eines Men-
schen gibt. Das Jugendalter ist geprägt von der Suche nach der eigenen Identität un-
ter dem sich ausprobieren. Peergroups* als Ersatzfamilie treten in den Vordergrund. 
Schulabschluss und Berufseinstieg sind Problemfelder innerhalb der Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit und bedürfen damit einer Begleitung, die innerhalb der Familien 
nicht immer gewährleistet ist.
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*Peergroups= Jugendgruppen gleichen Alters und Interessen

4.2 Arbeitsschwerpunkte

Unter Berücksichtigung der Zielgruppe und Beachtung der Analyse, hat die offene Kin-
der- und Jugendarbeit folgende Arbeitsschwerpunkte:

- einen Raum zum Chillen bieten, also eine Möglichkeit ohne Forderung erfüllen zu 
müssen (hier ist das Jott Zett als Gesamtes gemeint) 

- Jott Zett als Ort für außerschulische Bildung stärken, allgemein für alle Altersgruppen 
z.B. Partizipationsmöglichkeiten bieten, Gleichbehandlung fordern und fördern

- alternative Freizeitangebote (in Abgrenzung zum Fernsehen und PC, allgemein für 
alle Altersgruppen)

- Angebote zur Förderung der motorischen Fähigkeiten (für die Jüngeren) und der sozi-
alen Kompetenzen (für Kinder und Jugendliche)

4.3 Arbeitsprinzipien und Methoden

Seit ihrer Entstehung in den siebziger Jahren zeichnet sich die offene Kinder- und Ju-
gendarbeit durch grundlegende Prinzipien aus, welche sich im Verlauf langfristiger ge-
sellschaftlicher Veränderungen und Entwicklung bewährt haben. Diese Prinzipien bil-
den bis heute die fachliche Grundsubstanz, der offener Kinder- und Jugendarbeit und 
somit auch der Arbeit des Jugendzentrums Tornesch 1. Sie lauten:

 Offenheit

Kinder- und Jugendarbeit ist grundsätzlich offen für alle jungen Menschen, unabhän-
gig von sozialer und kultureller Herkunft, Geschlecht, Weltanschauung, religiöser Zu-
gehörigkeit und Nationalität.

 Freiwilligkeit

Alle Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden von jungen Menschen in 
ihrer Freizeit wahrgenommen. Sie entscheiden selbst, ob sie ein Angebot annehmen 
wollen. Dieses Prinzip der Freiwilligkeit unterstützt die Selbstbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen wesentlich.

1 Quelle: Arbeitskreis der Jugendzentren im Kreis Pinneberg, Positionspapier 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Pinneberg, 2010
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 Bedürfnis-, Lebenswelt- und Alltagsorientierung

Offene Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich an den Bedürfnissen, Lebenslagen von 
Kindern und Jugendlichen im Gemeinwesen. Ausgangspunkte der Arbeit bilden die 
sozialräumlichen Bezüge. Programme und Angebote setzen an den Wünschen, In-
teressen und Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen an. Durch die sich ständig ver-
ändernden Lebenswelten der jungen Menschen müssen Angebote situationsorientiert 
erfolgen und stets flexibel sein.

 Partizipation

Partizipation ist auf Grund des geschichtlichen Hintergrunds der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit ein zentrales Prinzip unserer Arbeits- und Umgangsformen mit jungen 
Menschen. So bestimmen Jugendliche und Kinder im großen Umfang innerhalb der 
Einrichtungen mit und lernen so, ein hohes Maß an Verantwortung zu tragen. Darüber 
hinaus ermöglicht es Kindern und Jugendlichen sich eigenverantwortlich in aktuelle 
politische Themen einzubringen.

 Persönlichkeitsentfaltung

Offene Kinder- und Jugendarbeit fördert durch ihre Angebote die Entwicklung von jun-
gen Menschen zu eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeiten.

 Parteilichkeit

Offene Arbeit setzt sich für die Belange junger Menschen ein und ergreift für sie Par-
tei. Sie vertritt, wo dies sinnvoll und notwendig ist, die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen und übernimmt in Konfliktfällen Anwaltsfunktion. Unter anderem themati-
siert sie die Lebenslagen junger Menschen und zeigt diese öffentlich auf.

 Vertrauensschutz und Anonymität

Vertrauensschutz und Anonymität sind in unserer Arbeit gewährleistet. Eine strikte Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes 
(LDSG) findet statt. Hinzu kommen die Bestimmungen des § 203 Abs.1 Nr. 5 des Straf-
gesetzbuchs (StGB) für Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen, die nur eine befug-
te Offenbarung von Daten bei Einwilligung der Betroffenen erlauben.

 Verbindlichkeit und Kontinuität

Um die notwendige Kontinuität und Professionalität gewährleisten zu können, braucht 
offene Kinder- und Jugendarbeit bestimmte Rahmenbedingungen. Dazu gehört eine 
verlässliche und kontinuierliche Unterstützung von Seiten ihrer Träger und den poli-
tisch Verantwortlichen. Um professionelle Strukturen, fachlich ausgewiesenes Perso-
nal sowie qualitativ hochwertige Angebote zu erhalten, sind ausreichende finanzielle 
Mittel bereit zu stellen.
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 Methoden

In der Arbeit des Jugendzentrums Tornesch kommen unterschiedliche Methoden, die 
sozialraumorientiert sind zum Einsatz:

- Einzelfallhilfe, Einzelfallberatung
- Gruppenarbeit, Gruppenberatung
- aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit
- Beratung
- Begleitung zu weiterführenden Einrichtungen
- Projekte
- Mobile Jugendarbeit
- Offener Bereich/ offene Angebote

All dies findet statt unter Berücksichtigung der eigenen Kompetenzen und in Koope-
ration mit anderen fachlich zuständigen Institutionen.

5. Ziele

Das Team des Jugendzentrums hat sich für die offene Kinder- und Jugendarbeit un-
terschiedliche Leit- und Handlungsziele gesetzt.

5.1 Leitziele

 Raum schaffen. Öffnungszeiten zur freien Verfügung bereit- 
halten. Treffpunkt bieten. Sozialer Umgang. Umsetzung von 
Normen und Werten unter dem geschlechtsspezifischen As-
pekt.

 Ein positiver und konstruktiver Umgang mit digitalen Medien. 
Erlernen von Kompetenzen im Hinblick auf Gefahren und Risi-
ken. 

 Frühzeitige Bewusstwerdung und Verhaltensänderung bezüg-
lich Bewegung und Ernährung. Gesundheitsbewusstsein stär-
ken.  
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5.2 Handlungsziele des Jugendzentrums Tornesch

Leitziele Handlungsziele
1. Raum schaffen. Öffnungszeiten 
zur Verfügung stellen. Treffpunkt 
bieten 

5.2.1 Kindern und Jugendlichen eine Möglich-
keit geben, sich frei entscheiden zu können, 
was sie tun wollen, ohne Zwang 

5.2.2 Die Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen wird gefördert. Mädchen und Jun-
gen erlernen einen gleichwertigen und re-
spektvollen Umgang miteinander. 

2. Ein positiver und konstruktiver 
Umgang mit digitalen Medien. Er-
lernen von Kompetenzen im Hin-
blick auf Gefahren und Risiken.

5.2.3 Kinder und Jugendliche erlenen den 
Umgang mit Hard- und Software. Kinder und 
Jugendliche werden auf die Gefahren der di-
gitalen Medien hingewiesen. Das Augenmerk 
bezieht sich dabei stark auf das Internet 

  

3.Frühzeitige Bewusstwerdung 
und Verhaltensänderung bei Ju-
gendlichen bezüglich Bewegung 
und Ernährung. Gesundheitsbe-
wusstsein stärken.

5.2.4 Das Team des Jugendzentrums bietet 
Sportgruppen (Fitness und Fußballgruppen) 
an. Jugendliche sollen eine Fitnessgruppe an. 
Jugendliche sollen ein gesunderes Bewusst-
sein entwickeln. Des Weiteren werden durch 
Mannschaftssportarten soziale Kompetenzen 
und Teamgeist gefördert.

5.2.5 Das Jugendzentrum bietet eine Fuß-
ballgruppe an. Durch das Angebot einer 
Mannschaftssportart, entwickeln sich so-
ziale Kompetenzen bei den Teilnehmern. 
Der Teamgeist wird gefördert 

5.2.6 Das Jugendzentrum bietet verschiede-
ne Angebote zum Herstellen von Speisen an. 
hierdurch wird ein bewussterer Umgang mit 
Körper und Geist geschaffen. Es wird ein Ein-
blick in die Vielfalt Ernährung und seiner Be-
deutung vermittelt.
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6. Angebote/ Produkte

         Angebote/ Produkte Zeitaufwand, 
jährlich

Personaleinsatz

6.1   Offener Bereich           1080 Std. Mitarbeiter/innen 

6.2   Ferienprogramme          60 Std. 1 Mitarbeiter/innen

6.3   Gruppenangebote(5x45)  225 Std. 1 Mitarbeiter/innen

6.4   Musikveranstaltungen    60 Std. 1 Mitarbeiter/innen

6.5   Beratung 1,5Std. x 45 AW)   67,5 Std. 1 Mitarbeiter/innen

6.6   Krankheitszeiten         78 Std. 1 Mitarbeiter/innen

6.7   Vorbereitungszeit 20% der WAZ (7,8 x 45 
AW) 

      351 Std. 1 Mitarbeiter/innen

   Urlaubsanspruch       234 Std. 1Mitarbeiter/innen

        Zeitaufwand jährlich,  2155,5 Stun-
den
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx   

        Entspricht pro Mitarbeiter 1077,75 Std. Gerundet ca.1080 Std für 
offene Kinder- und Ju-
gendarbeit bei 24 Öff-
nungsstunden pro Wo-
che 

6.1     Offener Bereich
Hier gibt es die Möglichkeit, sich zwanglos mit Freunden zu treffen oder Tischtennis, 
+Tischkicker, Billard, Dart oder Gesellschaftsspiele zu spielen.  

6.2     Ferienprogramme
Zu den Oster- und Herbstferien bietet das Jott Zett umfangreiche Ferienprogramme 
an. Die Angebote finden innerhalb und außerhalb des Jugendzentrums statt, die Teil-
nahme ist verbindlich. In den Sommerferien findet eine Ferienfahrt statt, die an 14- 
18jährige adressiert ist.  

6.3    Gruppenangebote
Dies sind thematische Angebote mit gleichbleibendem Inhalt, die regelmäßig stattfin-
den. Dazu gehören: Töpfern, Fitness, Fußball und eine Mediengruppe. 
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6.4     Musikveranstaltungen

Zwischen Oktober und April finden Musikveranstaltungen im Jugendzentrum statt.

6.6     Beratung

Die Mitarbeiter/innen sind im Rahmen ihrer Beziehungsarbeit auch Berater für alltägli-
che Probleme. Es wird ein Beratungsangebot vorbehalten, dass die Kinder und Ju-
gendlichen motivieren soll, sich gegebenenfalls weitere Hilfe zu holen. Hierbei handelt 
es sich um eine „Lotsenfunktion“.

7. Öffentlichkeitsarbeit      

Die Öffentlichkeitsarbeit des Jugendzentrums ist vielfältig. 

- Pressemitteilungen zu aktuellen Veranstaltungen
- Präsentation der Angebote und Öffnungszeiten auf der Homepage
- Erstellen von Flyern und Plakaten
- Bericht über die Arbeit des Jott Zett im zuständigen Ausschuss
- Bericht über die Arbeit des Jott Zett in dem Arbeitskreis der Jugendzentren 
- Weitergabe von Infos an die Schulen bezüglich der Angebote und Veranstaltungen
- Veranstalten von Tagen der offenen Tür
- Beteiligung an verschiedenen Festen innerhalb des Stadtgebietes

8. Vernetzung und Kooperation        

Das Jugendzentrum verfügt über ein Netzwerk und Kooperationspartner. Gemeinsam 
mit diesen gelingt es, verschiedene Arbeitsinhalte umzusetzen. So ist es möglich, dass 
die Tornescher Jugendarbeit sich durch einen fachlichen Austausch mit anderen Mit-
arbeitern der Jugendarbeit abgleichen kann. Wichtige Strömungen oder besondere 
Auffälligkeiten der Jugendarbeit werden so schneller wahrgenommen und können zü-
gig in den Arbeitsalltag integriert werden. 

Zu den Vernetzungs- und Kooperationspartnern gehören:

- Die Jugendzentren des Landkreises Pinneberg
- Das Jugendamt Pinneberg/ Regionalteam Uetersen/ Tornesch
- Der Kreisjugendring des Kreises Pinneberg 
- Die Stadtbücherei und das Kreismedienzentrum
- Kindertagesstätten

9. Qualitätssicherung    
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Um die Qualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Jugendzentrums sicher zu 
stellen, verfolgt das Jott Zett unterschiedliche Qualitätsstandards.

Dazu gehören:
- regelmäßige Fortbildung der Teammitglieder
- Teambesprechungen
- Teilnahme an Supervision
- regelmäßige Überprüfung der Angebote und entsprechende Anpassung bzw. Wei-

terentwicklung, durch Befragung der Kinder und Jugendlichen
- Zielüberprüfung anhand von Indikatoren (2x pro Jahr: vor den Sommerferien und 

zu den Haushaltsberatungen)
- Fortschreibung der Konzeption (1x im Jahr: vor den Haushaltsberatungen)

Für das Jahr 2020 sind bereits folgende Fortbildungen vorgesehen:
- Qualifizierung über den Kreis Pinneberg, Fortbildungsreihe OFFEN

10. Ausblick in die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit des Jott 
Zett     
- Ein neuer Standort, der über genügend Gestaltungsmöglichkeiten verfügt 
- Planstelle besetzen für geschlechterspezifische Arbeit. Durch die Besetzung mit 

einer weiblichen Mitarbeiterin besteht für uns die Möglichkeit Jungen- und Mäd-
chenarbeit aufzubauen. Der notwendige Bedarf wird ermittelt.

- Die Öffnungszeiten ausweiten im offenen Bereich, bei steigenden Be-
sucherzahlen 
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bürgerbelange

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/060

öffentlich
13.02.2020

Katja Koch

Katja Koch

Fünf-Städte-Verein Pinneberg e. V.
Beratungsfolge:
Datum Gremium

16.03.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Fünf-Städte-Verein Pinneberg e. V.

Der Verein ist ein gemeinnütziger Verein, der nur von den Einnahmen des Vereins 
lebt. Er erhält keinerlei Zuschüsse und ist deshalb auch auf Spenden angewiesen. 
Die Spenden werden in Projekten für notwendige Sanierungen eingesetzt, so dass 
jede Spende dem Wohle der Gäste zu Gute kommt.

Gründer und Mitglieder des Vereins sind folgende Städte und Gemeinden: Stadt 
Elmshorn, Stadt Pinneberg, Stadt Wedel, Stadt Uetersen, Stadt Kellinghusen, Stadt 
Tornesch und Gemeinde Neuendeich.

Geschäftsführerin ist die Bürgermeisterin der Stadt Uetersen, Frau Andrea Hansen, 
die die Aufgaben der Geschäftsführung an Herrn Reinhold Bauerfeld delegiert hat. 

Lt. Mitteilung von Herrn Bauerfeld sind die Belegungszahlen in den letzten Jahren 
sehr konstant. Schulklassen aus den Mitgliedskommunen nutzen das Schullandheim 
für Klassenfahrten. Ihm ist aufgefallen, dass die Stadt Tornesch das Angebot in den 
letzten Jahren leider nicht mehr nutzt.

Lt. Satzung des Fünf-Städte-Vereins Pinneberg e.V. vom 27.11.2013 § 5 Beiträ-
ge/Beteiligung der Mitglieder zahlen die Mitglieder Beiträge nach Maßgabe eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung. In der Sitzung am 29.08.1996 wurde be-
schlossen, dass der Beitrag 0,13 € (0,25 DM) je Einwohner beträgt. Für die Stadt 
Tornesch beträgt der Jahresbeitrag zzt. ca. 1.800,00 €.

Gem. Satzung des Fünf-Städte-Vereins Pinneberg e.V. § 4 Mitgliedschaft Abs. 5 ist 
der Austritt eines Mitglieds nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Er erfolgt 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist 
von 6 Monate.
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Gem. § 4 Abs. 5 verfallen im Falle eines Austritts eingebrachte Werte dem Verein.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-
cke fällt gem. § 11 Abs. 2 der Satzung das Vermögen des Vereins an die Mitglieds-
kommunen im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen (lt. statistischem Landesamt Schl.-
H.), die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige bzw. mildtätige Zwecke 
der Jugendhilfe zu verwenden haben.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Kündigung der Mitgliedschaft keinerlei An-
spruch mehr auf das Vermögen des Vereins besteht.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Bildung und Kultur

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/113-2

öffentlich
18.05.2020

Caroline Schultz

Entscheidung über die Aussetzung des Einzuges von Benutzungsge-
bühren im Offenen Ganztag an der JSS und der Vorfinanzierung von 
Betreuungsentgelten für die Betreuungsklasse an der FRS
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Zur weiteren Entlastung der betroffenen Eltern und  Träger hat die Landesregierung be-
schlossen, die Elternbeiträge zu schulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten, die wäh-
rend des Betretungsverbots nicht durchgeführt werden konnten, für den Zeitraum vom 
16.03.2020 bis zum 15.06.2020 und somit abschließend für das Schuljahr 2019/2020 aus 
dem Landeshaushalt zu finanzieren.
Die Maßnahme wurde um einen weiteren Monat verlängert. Der Beschluss der vorangegan-
genen Vorlage VO/20/113-1 wurde entsprechend angepasst.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Die Elternbeiträge werden für den Zeitraum 16.03.2020 bis zum 15.06.2020 vom Land 
Schleswig-Holstein erstattet.

Beschluss(empfehlung)  

1. Auf den Einzug/die Einzahlung der Benutzungsgebühren für die Schul- und Ferienzeit 
an der Johannes-Schwennesen-Schule für die Monate Mai, Juni und Juli 2020 wird 
verzichtet.

2. Frau Hauschildt als Trägerin der Betreuungsklasse an der Fritz-Reuter-Schule ver-
zichtet auf den Einzug/die Einzahlung der Eltern für die Schul- und Ferienzeit für den 
Zeitraum Mai, Juni und Juli 2020 und bekommt diese Summe von der Stadt Tor-
nesch erstattet. Die Stadt tritt in Vorleistung, erhält diese durch die Erstattung des 
Landes zurück.

3. Es werden Anträge auf Erstattung der Kosten gestellt. Ab dem 09.06.2020 werden 
die Erstattungen für die Monate März bis Mitte Juni 2020 mit den Eltern abgerech-
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net und mit den Monaten Mai, Juni und Juli verrechnet. Darüberhinausgehende 
Guthaben werden ausgezahlt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Bildung und Kultur

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/134

öffentlich
15.05.2020

Caroline Schultz

Caroline Schultz

Einrichtung jeweils einer Stelle im Rahmen eines freiwilligen sozialen 
Jahres (FSJ) oder des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) an der Fritz-
Reuter-Schule und Johannes-Schwennesen-Schule
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

In den letzten Monaten haben sich viele Bewerber*innen für ein freiwilliges soziales Jahr 
(FSJ) in den Schulen und im Rathaus gemeldet. Auch die Schulleitungen der Fritz-Reuter-
Schule und Johannes-Schwennesen-Schule würden gerne diese Möglichkeit anbieten, so 
dass die Voraussetzungen für ein FSJ oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) geprüft wur-
den. 

Die Einsatzbereiche eines FSJ und BFD sind vielfältig über den gesamten Schultag möglich 
(z.B. Unterstützung bei der Organisation schulischer Angebote, Angebote in den Pausen, 
Hausaufgabenhilfe, Nachmittagsangebote oder Ganztag). Das Bundesamt für Familien und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) empfiehlt die Übertragung der Organisation und 
Durchführung auf einen Träger, damit die Qualitätsstandards der pädagogischen Begleitung 
entsprechend der Richtlinien eingehalten werden. 
Die tatsächliche Besetzung der Stellen, ob als FSJ oder BFD, steht noch nicht fest, wird aber 
vor Vertragsabschluss abgestimmt. Die Unterschiede sind gering, so ist z.B. das Höchstalter 
der Teilnahme unterschiedlich und beim BFD wird ein Zuschuss gezahlt, dafür muss aber 
auch ein Verwendungsnachweis erstellt werden.
Es wurden Angebote bei Trägern eingeholt und das Deutsche Rote Kreuz hat das wirtschaft-
lichste Angebot abgegeben. Das DRK bietet neben der Bildungsarbeit auch die Abwicklung 
an, so dass der Verwaltungsaufwand gering ist. Neben einer festen monatlichen Pauschale, 
aus der auch die Freiwilligen vom Träger bezahlt werden, ist beim Schulverband eine gerin-
ge Aufwandspauschale für z.B. Fahrtkosten oder Nachweise einzuplanen. Insgesamt liegen 
die jährlichen Kosten pro Stelle für ein FSJ bei ca. 9.826,-€ und für ein BFD bei 7.390,-€. 

Die Stellen sind im Nachtrag bei der Fritz-Reuter-Schule (211500) und Johannes-Schwenne-
sen-Schule (211300) anzumelden.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: X vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: X Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*: 8300 19800 19800 19800 19800
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen: 8300
1

9800
1

9800
1

9800
1

9800

19800 19800 19800 19800
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

1. Der Einrichtung jeweils einer Stelle an der Fritz-Reuter-Schule und Johannes-Schwenne-
sen-Schule für ein FSJ oder BFD ab dem 01.08.2020 wird zugestimmt. Die Stellen sind im 
Nachtrag zum Stellenplan einzurichten.

2. Es ist ein unbefristeter Trägervertrag mit dem DRK für ein FSJ oder BFD zu schließen.
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3. Im Nachtragshaushalt 2020 sind die Mittel i.H.v. 8.300 € im Jahr 2020 und 19.800 € bei 
den Produkten Fritz-Reuter-Schule (211500) und Johannes-Schwennesen-Schule (211300) 
einzustellen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Bildung und Kultur

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/066-1

öffentlich
18.05.2020

Horst Lichte
Caroline Schultz

Erstellung eines schulischen EDV-Konzeptes und Beantragung von 
Fördermitteln  im Rahmen des Digitalpakts für Schulen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
In der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule ist festgelegt, dass auch projektvorberei-
tende und –begleitende Beratungsleistungen externer Dienstleister förderfähig sind, die einer 
möglichst wirtschaftlichen Umsetzung und Nutzung dienen. Mit dem Konzept sollen die Mittel 
zielgerichtet eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass zwar anfangs mehr Mittel für die Pla-
nung und Konzeptionierung aufgewendet werden müssen, die aber in der Umsetzungsphase 
und anschließenden Betriebsphase wieder eingespart werden können. 
 
Diese Konzepterstellung ist in zwei Stufen aufzuteilen:
 
1. Konzept Fundament: Auch wenn die Standorte Rat-
haus Tornesch, Grundschulen, Bücherei, KMZ, Jugend-
zentrum und  Klaus-Groth-Schule (letztere in der Ge-
schäftsführung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen) für 
sich getrennte Bereiche sind, sind sie schon jetzt mitein-
ander verbunden, so dass sie auch als Gesamtkonstrukt 
zu sehen sind. Auch ein Support aus dem Rathaus Tor-
nesch soll zukünftig möglich werden. Daher sind die Vor-
aussetzungen für alle Standorte einheitlich vorzugeben 
und in einer Gesamtlösung zu sehen. Diese Arbeiten sind 
auch Grundlage für die schulische IT, so dass der auf die 
Schulen entfallende Teil dieser Kosten aus den Mitteln 
des Digitalpaktes refinanzierbar ist.
 
Diese Basisinfrastruktur wird für das Rathaus gerade her-
gestellt, so dass dieser Auftrag auch um die übrigen verbundenen Standort erweitert werden 
sollte. Nach § 8 Abs. 4 Nr. 12c) Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) können Leistungen 
an den ursprünglichen Auftragnehmer vergeben werden, wenn ein Wechsel des Auftragneh-
mers eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten 
bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde. Dies ist hier der Fall.
 
2. Konzept schulische IT: für die Grundschulen ist ein individuelles Konzept aufgrund des 
jeweiligen technisch-pädagogischen Einsatzkonzeptes zu entwickeln, jedoch ist gerade in 
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Hinblick auf Zusammenarbeit, Beschaffungen, Ersatz und Support auch auf eine Abstim-
mung mit umliegenden Schulen und Einrichtungen zu achten. Dies ist nur mit einer einheitli-
chen Basisinfrastruktur möglich.
 
Darüber hinaus sind die Bücherei, das Kreismedienzentrum und Jugendzentrum in einem 
Gebäudekomplex untergebracht, so dass auch hier auf eine gut vernetzte Zusammenarbeit 
zu achten ist und eine sichere Trennung erfolgt, wo sie erfolgen muss. Es ist geplant die 
Kosten, die für die Konzeptionierung der nicht-schulischen Standorte (Bücherei, Kreismedi-
enzentrum, Jugendzentrum und ggf. weitere Nutzer) entstehen werden und die nicht im Digi-
talpakt refinanziert sind, entstehungsgerecht zu verlasten. 
In dieses Gesamtkonzept ist auch das zukünftige Wartungs- und Supportkonzept aufzuneh-
men. 
 

3. Bücherei: Ende April 2020 wurde das Soforthilfeprogramm des Bundes für Bibliotheken 
bekanntgegeben. Mit 1,5 Millionen Euro unterstützt der Bund ab sofort ein Soforthilfepro-
gramm für Bibliotheken in ländlichen Räumen. Gefördert werden unter anderem Maßnahmen 
zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Umsetzung zeitgemäßer Bibliothekskon-
zepte. Für eine Maßnahme können bis zu 25.000 Euro beantragt werden.

Das Soforthilfeprogramm ist Teil des Programms „Kultur in ländlichen Räumen“, das sich an 
Bibliotheken in Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern richtet. Ziel ist es, Bibliotheken als 
„Dritte Orte“ auch in ländlichen Regionen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen 
Lebensverhältnissen zu leisten.

Gefördert werden Maßnahmen, die die Infrastruktur und Ausstattung von Bibliotheken für 
zeitgemäße Angebote und multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten verbessern. Da-runter 
fallen etwa die Bereitstellung von Technik und digitalen Angeboten, die Schaffung von Barri-
erefreiheit oder die Erweiterung der Nutzflächen. Voraussetzung für die Förderung ist eine 
finanzielle Eigenbeteiligung der Bibliothek durch Eigen- oder Drittmittel von mindestens 25 
Prozent der Gesamtkosten der förderfähigen Maßnahme. Eine Voll-finanzierung ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen möglich.

Das Förderziel entspricht genau der begonnenen Neuausrichtung der Bücherei. Dieses För-
derprogramm könnte den Digitalpakt ergänzen. Ob und wie eine Kombination möglich ist, ist 
noch abzustimmen. Ein Konzept ist kurzfristig zu erstellen, da die Fördermittel nach Antrags-
eingang vergeben werden. Eine mögliche Co-Finanzierung der benötigten 25% wären im 
Nachtragshaushalt einzustellen.

 
4. Zeitplanung: Leider hat die Corona-Pandemie die angedachte Zeitplanung durcheinander 
gebracht bzw. gerade das Betretungsverbot der Schule und das daraus folgende „Home-
Schooling“ hat den Zeitdruck auf die Umsetzung des Digitalpaktes erhöht. Entgegen der ur-
sprünglichen Planung, nach der die Grundlagenermittlung und Planung in den Sommerferien 
vorgenommen werden sollte, sollte nun bereits mit der Umsetzung begonnen werden.
 
Darüber hinaus lagen Angebote für die Erstellung eines schulischen IT-Konzept für diese 
Sitzung bereits vor, die nur noch weiter hätten ergänzt und/oder geklärt werden müssen. In 
den vergangenen Wochen vor der Ladung sind neue Förderprogramme z.B. für Büchereien 
und Jugendzentren aufgelegt worden, die ggf. seitens der Stadt Tornesch mit eingeplant 
werden sollten. Außerdem hat der Bund den Digitalpakt um ein 500-Millionen-Programm zur 
Sofortausstattung von Schulen vor wenigen Tagen ergänzt und auch das Land Schleswig-
Holstein wird die Mittel vom Bund aufstocken. Unter welchen Voraussetzungen die Mittel 
verwendet werden können, stehen noch nicht fest.
Wenn das Konzept einen ganzheitlichen Ansatz haben soll, müssen dies Aspekte zwingend 
mit eingearbeitet werden und wären auch mit zu beauftragen.
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Der Digitalpakt gibt genau vor, was förderfähig ist. Das Fundament und die Basisinfrastruktur 
(z.B. W-LAN und Serverlandschaft) ergeben sich aus den technischen und rechtlichen Be-
dingungen, die es für den Bau eines sichern Systems gibt. Der Ausbau der bestehenden In-
frastruktur leitet sich aus dem vorhandenen Bestand ab. Eine Erweiterung der W-LAN-Anla-
ge macht in der Regel nur Sinn mit den bereits eingesetzten Access-Points usw.. Es bleibt 
nur ein geringer Entscheidungsraum und dieser ist gerade bei der schulischen Ausstattung 
mit der Klaus-Groth-Schule abzustimmen.
Die Klaus-Groth-Schule ist eng in die Planung eingebunden und deren Anforderungen und 
Wünsche fließen in die Konzeption mit ein. Nur eine EDV, das den Anforderungen der Nut-
zer entspricht, wird auch genutzt. Der Schulträger hat weiter auf eine wirtschaftliche Umset-
zung und auf mögliche Folgekosten zu achten.
Es wird daher empfohlen, die Haushaltsmittel freizugeben und eine Weiterarbeit bis zur 
nächsten Sitzung der Verbandsversammlung zu ermöglichen.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
X teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

TOP 15

55 von 67 der Zusammenstellung



Vorlage VO/20/066-1 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 4/4

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

1. Die Bürgermeisterin wird mit der Umsetzung des Digitalpaktes beauftragt. Hierfür kann sie 
Aufträge bis zur Höhe der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel vergeben, wenn eine 
Refinanzierung über den Digitalpakt möglich ist. 

2. Einer Antragstellung beim Soforthilfeprogramm des Bundes für Bibliotheken wird zuge-
stimmt. Erforderliche Mittel zur Co-Finanzierung sind im Nachtrag anzumelden.

2. In künftigen Sitzungen ist der Ausschuss fortlaufend über den Stand der Umsetzung zu 
unterrichten.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Fraktionsantrag der GRÜNEN

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Bildung und Kultur

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/090-1

öffentlich
19.05.2020

Caroline Schultz

Antrag auf Planung gleich großer Grundschulstandorte
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Antrag siehe Anlage

Anlage/n: 
Fraktionsantrag keine
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         Tornesch, den 18.05.2020 

 

An den Vorsitzenden des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, 
Kultur und Bildung 
 
Herrn Horst Lichte 
 
nachrichtlich: Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert 
 
Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und 
Bildung 
 
Sitzung des Ausschusses am 8.Juni 2020 
 
Antrag auf Planung gleich großer Grundschulstandorte für Tornesch 
 
Sehr geehrter Herr Lichte, 
 
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur 
und Bildung, 
 
Antrag: Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung für die 
Grundschulstandorte in Tornesch mit dem Ziel fortzuführen, von den 
Schüler*innenzahlen und der Ausstattung gleichwertige Standorte zu 
schaffen. Sollten mit den schon beschlossenen Maßnahmen zu den Kita-
Erweiterungen noch nicht genügend Kita-Plätze zur Verfügung stehen, kann 
ein Grundschulstandort um eine Kita erweitert werden. 
Wir fordern die Verwaltung auf, unter Einbeziehung eines professionellen 
Schulplanungsbüros, einen neuen zweiten Grundschulstandort mit 
entsprechendem Kostenrahmen zu prüfen. 
Der Betrieb der JSS wird bis zur Fertigstellung des neuen Schulbaus 
entsprechend angepasst. 
Angesichts der Haushaltslage ist eine preiswerte Variante anzustreben. 
Dennoch muss es eine Lösung geben, die qualitativ hochwertig ist und in 
das gute Gesamtbild der Tornescher Grundschulen passt. 
 
Begründung : 
 
Nach den im JSSKB vorgelegten Untersuchungen der Firma „Gertz Gutsche 
Rümenapp – Stadtentwicklung und Mobilität, Hamburg/Berlin“ wird die Zahl 
der Grundschüler in Tornesch bis zum Jahr 2025 auf ca. 650 – 690 steigen. 
Ob die Schülerzahlen danach wieder abnehmen oder auf gleichem Niveau 
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verbleiben, war nicht Gegenstand der Untersuchung und ist reine 
Spekulation. 
 
In der Telefonkonferenz des JSSKB am 22.April 2020 wurden die Pläne für 
den Neubau einer Mensa an der Fritz-Reuter-Schule vorgelegt. Bei 240 
Sitzplätzen wurde erstmals von zwei Essens-schichten also 480 
Schüler*innen in der Nachmittagsbetreuung gesprochen. Die Verwaltung 
geht nach eigenen Angaben mittelfristig von 80% Schüler*innen in der 
Nachmittagsbetreuung aus. Das würde bedeuten, dass für die Fritz-Reuter-
Schule sogar Schüler*innenzahlen von bis zu 600 Schüler*innen 
vorgesehen sind (480 : 80 x 100 = 600). 
 
 
Die JSS bietet langfristig keine Möglichkeiten zu einem dreizügigen Ausbau. 
Die FRS müsste also die größte Zahl der zusätzlichen Schüler*innen 
aufnehmen. Sie würde mit bis zu 600 Schüler*innen die größte Grundschule 
im Land werden (das ist keine Auszeichnung). Es gibt in Land nur eine 
Grundschule in Bargteheide mit mehr als 500 Schüler*innen, zwei 
Grundschulen geben Schüler*innenzahlen von über 600 an, verfügen aber 
über 2 bzw. 3 Schulstandorte. 
 
 
An den Nachmittagen sollen an der Fritz-Reuter-Schule also bis zu 480 
Kinder (80% laut Verwaltung) betreut werden.  Für eine so große Zahl von 
Kindern im offenen Ganztag einer Grundschule liegen in ganz Schleswig-
Holstein keine Erfahrungen vor. 
 
Diese Schulgröße ist aus unserer Sicht für die Kinder, die Eltern, die 
Lehrkräfte und das Betreuungspersonal pädagogisch nicht sinnvoll. Wir 
können uns nicht vorstellen, dass diese Dimensionen tatsächlich mit Eltern 
und Lehrkräften an der FRS, dem Schulamt in Pinneberg und den für den 
offenen Ganztag zuständigen Personen erörtert und von ihnen gutgeheißen 
wurden.  
 
Zudem würden die Verkehrsprobleme im Umfeld der FRS dramatische 
Ausmaße annehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
Hans-Jürgen Brede / Lars Janzen 
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für Bürgerbelange
FD Bildung und Kultur

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/086

öffentlich
25.02.2020

Caroline Schultz
Horst Lichte
Caroline Schultz

Prüfung eines neuen Schulstandortes für die Johannes-Schwenne-
sen-Schule oder Neubau eines dritten Grundschulstandortes
Hier: Zwischenstandsmeldung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

16.03.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
08.06.2020 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung:
In der vorangegangenen Sitzung wurde entschieden, dass die Baumaßnahmen an der Fritz-
Reuter-Schule zunächst vorangetrieben werden sollen. Damit aber der ersetzende Neubau 
der Johannes-Schwennesen-Schule oder ein dritter Grundschulstandort nicht in Vergessen-
heit gerät, soll dieses Thema zukünftig auf jeder Tagesordnung stehen. 

Zwar wurde mit Hochdruck an der Einführung des Ganztages und der Machbarkeitsuntersu-
chung gearbeitet, dennoch wurden auch andere Themen verfolgt.

Nutzbarkeit Bestandsgebäude Johannes-Schwennesen-Schule:
In einem Zeitungsartikel (Anlage 1) wurde berichtet, dass der Kreis Pinneberg ähnliche Pro-
bleme mit der Nutzbarmachung der oberen Stockwerke der Drostei in Pinneberg aufgrund 
brandschutzrechtlicher und denkmalschutzrechtlicher Vorgaben hat. 
Aufgrund geführter Gespräche mit den Fachbehörden werden derzeit keine Möglichkeiten 
gesehen, eine Lösung zu finden. Mit Interesse werden nun jedoch die Entwicklungen bei der 
Drostei verfolgt, da hier ähnliche Probleme zu lösen sind. Das Amt für Bauen, Planung und 
Umwelt verfolgt dies weiter.

Ersetzender Neubau
Von Mitgliedern des JSSKB wurde auf den in der Anlage 2 beigefügten Artikel zum „Hambur-
ger Klassenhaus“ im Hamburger Abendblatt verwiesen. Vom Amt für Bauen, Planung und 
Umwelt wurden weitere Informationen eingeholt, die ausgewertet werden.

Fördermittel für Ganztagsbetreuung
An der Fritz-Reuter-Schule wird über Baumaßnahmen für die Ganztagsbetreuung entschie-
den. Für diese Maßnahmen sollen Fördermittel eingeworben werden. 
Dies könnte auch für die Johannes-Schwennesen-Schule oder den dritten Standort möglich 
werden. Entwürfe zu den Fördervorgaben werden erarbeitet. Sobald diese bekannt werden, 
ist die Förderfähigkeit zu prüfen.
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Schulbauprogramm
Eine wichtige Grundlage für alle Entscheidungen in Bezug auf den Erhalt oder Neubau einer 
zweiten Grundschule sollte eine Planung sein, in der die gewünschten Standards festgelegt 
werden. Die Planung und Bereitstellung von Schulgebäuden ist die Aufgabe des Schulträ-
gers. 

Über die Festlegung eines Schulbauprogramms kann von der Selbstverwaltung gesteuert 
werden z.B. wie viele Räume zur Verfügung gestellt werden (z.B. auf 3 Klassen ein Differen-
zierungsraum und ein Fachraum pro Jahrgang) oder die Maximalgröße einer Schule. Dieses 
Programm kann über die Jahre laufend fortgeschrieben werden. 
Aus dem Schulbauprogramm kann dann z.B. abgeleitet werden, ob die zur Verfügung ste-
henden Schulgebäude ausreichen und/oder ob diese auch bei wachsenden Schülerzahlen 
ausreichen werden. In einem zweiten Schritt kann daraus auch der Mehrbedarf formuliert 
werden. 

Ein Schulbauprogramm wird losgelöst von den vorhandenen Gebäuden erstellt. Es beant-
wortet die Frage, wie viele und welche Räume eine Schule braucht, um ihrem Bildungsauf-
trag gut umsetzen zu können. Selbstverständlich sind die Schulleitungen bei der Aufstellung 
eines Schulbauprogramms einzubeziehen. Das Bauprogramm wäre auch die Grundlage für 
die Planung eines Neubaus.

Ein weiterer Vorteil durch die Aufstellung der Standards ist die Möglichkeit Infra-
strukturabgaben bei Neubauvorhaben berechnen zu können. Anhand des Bauprogramms 
kann eindeutig gesagt werden, wann eine Schule voll ist und zusätzliche Schulplätze durch 
ein Bauvorhaben erforderlich werden. Im zweiten Schritt kann auch bemessen werden, was 
zu bauen ist und die Kosten können berechnet werden.

Ein Entwurf des Bauprogramms kann leider erst nach Einführung des Ganztages an der 
Fritz-Reuter-Schule erarbeitet werden, da vorher keine personellen Kapazitäten mehr frei 
sind.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
1. Zeitungsartikel Drostei
2. Zeitungsartikel Hamburger Klassenhaus
3. Stellungnahme Bundesrat zur Aufweitung Ganztagsfinanzierungsgesetz
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Hamburger Abendblatt vom 17.12.2019 
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